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Die Hundswuth und die auf den Menſchen übertragbaren Krankheiten der Thiere
werden wir in der II . Abtheilung unſeres Berichtes behandeln .

9. Syphilis . -

Die Syphilis fordert die Thätigkeit der Geſundheitspolizei , da, wenn auch der Einzelne

ſich davor hüten kann , die ſchrecklichen Folgen derſelben ſelbſt Familie und Nachkommen unſchul⸗

digerweiſe in ' s Elend bringen können .

Auf die durch Nachforſchungen beſtätigte wachſende Zunahme dieſer Krankheit , welche un⸗

zweifelhaft als eine Folge der durch die neuere Geſetzgebung herbeigeführte freiere Bewegung und

der durch das Polizei⸗Straf - Geſetz veränderten Stellung der Polizeibehörden verurſacht iſt , ordnete

großherzl . Miniſterium des Innern auf unſern Vortrag vom 22 . Mai 1867 durch Erlaß vom

13 . Juni 1867 eine verſchärfte polizeiliche Aufſicht und zumal regelmäßige Viſitationen der der

gewerbsmäßigen Unzucht verdächtigen Dirnen an .

Es iſt durch Zahlen nachzuweiſen , daß die Syphilis ſich ſeither dreie

10 . Die gewerbliche Geſundheitspolizei .

Die gewerbliche Geſundheitspolizei , beſtrebt die Arbeit ſo einzurichten , daß die lebens⸗ und

geſundheitsgefährlichen Verhältniſſe beſeitigt werden , hat ihre Grundlage im Gewerbegeſetz ( vom
20 . Sept . 1862 ) Art . 10 und 16 , welche vom Verfahren bei Errichtung von Gewerbsanlagen
und von Vorrichtungen zum Schutze des Arbeitsperſonals handeln , und der Vollzugsverordnung
vom 24 . Sept . 1862 §. 13 , 43 und 44 , worin die Gewerbsanlagen genannt ſind , welche vor

der Eröffnung polizeilich für unbeanſtandet erklärt werden müſſen , und ſolcher , welche den Schutz
der Kinder in den Fabriken bezwecken .

Da die Gegenſtände meiſt nur lokaler Natur ſind , ſo werden ſie auch von den Lokal⸗

behörden verhandelt und entſchieden .

Zu allgemeinen Verordnungen oder Erörterungen gaben bisher nur folgende Fabrikationen
und Gewerbseinrichtungen Anlaß .

Die Reibfeuerzeuge und ähnliche Fabrikate wegen ihres Phosphorgehalts und der

dadurch bedingten Feuersgefahr wie der ſchädlichen Einwirkung der Dämpfe auf die Arbeiter zur

Hervorbringung der eigenthümlichen Phosphornekroſe der Kiefer veranlaßten auf Grund des §. 111
des Pol . ⸗Str . ⸗G. die Miniſt . ⸗Verordn. vom 28 . März 1865 ( Rgs. ⸗Bl . Nr . 17) . Darnah

müſſen derartige Fabriken außerhalb der Ortſchaften , wenigſtens 60 Fuß von den Wohnhäuſern
entfernt ſein , die Verſendung ihres Fabrikates unterliegt den Vorſchriften beſonderer Verpackung
und im Kleinverkauf beſonderer Aufbewahrung . Zum Schutze für die Arbeiter aber muß die

Bereitung der Zündmaſſe , das Eintauchen , Trocknen und Verpacken der Hölzchen in eigenen ſo⸗
wohl unter ſich als von den übrigen Arbeitslokalen gänzlich abge chloſſenen Räumen geſchehen,
die Räume , in welchen fih Phosphordämpfe entwickelu , müſſen Vorrichtungen zu wirkſamer Ven⸗

tilation Haben, und ſämmtliche Arbeitsräume müſſen täglich gelüftet werden . In denſelben muß
ſich ferner ein Anſchlag befinden , welcher die Arbeiter warnt , in den Arbeitsräumen Speiſen zu
genießen oder aufzubewahren , ſie zu größter Reinlichkeit und öfterem Ausſpülen des Mundes er⸗
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